
Ich möchte Sie bitten, daraufhin einmal die in den 
beiden letzten Heften der „Neuen Justiz“ veröffentlich
ten Urteile durchzulesen und selbst festzustellen, ob 
sich nicht die Form, die wir dort gefunden haben, z. B. 
von der im DCGG-Urteil und im Solvay-Urteil unter
scheidet. Als wir mit der „Umgießung“ der zunächst 
noch über doppelt so langen Urteilsentwürfe fertig 
waren, sagten wir: Wir müssen jetzt analysieren, was 
wir eigentlich gemacht haben und worauf es nun zu
rückzuführen ist, daß es uns gelungen ist, die Urteile zu 
konzentrieren. Ich glaube, daß das, was wir' getan 
haben, durchaus im Einklang mit den Anforderungen 
des § 223 steht.

§ 223 Abs. 1 verlangt als Inhalt der Urteilsgründe die 
Angabe von Tatzeit, Tatort und der festgestellten Tat
sachen, in denen die gesetzlichen Merkmale der straf
baren Handlung liegen. Wenn Sie die beiden letzten 
Urteile lesen, die wir gefällt haben, insbesondere das 
gegen die „Freiheitlichen Juristen“, so werden Sie fin
den, daß dort die Sachdarstellung sehr konzentriert ist. 
So haben wir im Prozeß gegen die „Freiheitlichen Juri
sten“ die Charakteristik der Angeklagten als den Sub
jekten des Verbrechens sofort verbunden mit der Fest
stellung ihrer Handlungen. (Das kann jedoch kein fest
stehendes Rezept sein; im Kaiser-Prozeß sind wir an
ders vorgegangen.) Die Feststellung des Sachverhalts 
haben wir konzentriert und zum Beispiel nicht mehr in 
breiter Erzählung gesagt: Der Angeklagte ist am So
undsovielten an dieser Stelle oder an jener Stelle ge
wesen, und wir haben nicht den ganzen Geschichtsver
lauf gegeben, sondern etwa formuliert: Der Angeklagte 
hat dann und dann die Verbindung aufgenommen; er 
ist am Soundsovielten organisierter Agent geworden; er 
hat in der Zeit von dann bis dann soundsoviele Treffs 
durchgeführt und Spionage auf den und den Gebieten 
getrieben. Damit war charakterisiert, was er als Agent 
der „Freiheitlichen Juristen“ gemacht hat. Wir haben 
dann fortgesetzt: Sein Verrat hat sich insbesondere auf 
die und die Punkte bezogen, ohne daß wir in der Ge
samtheit die Dinge, die den Komplex des Art. 6 dar
stellen, in allen Einzelheiten wiedergegeben haben. Eine 
solche Darstellung genügt, um im Sinne des Gesetzes 
die Feststellung’ der Tatsachen zu geben, „in denen die 
gesetzlichen Merkmale der strafbaren Handlung liegen“. 
Dabei möchte ich hervorheben, daß eine solche Methode 
der Urteilsformulierung auch die Bedenken beseitigen 
wird, die etwa noch dagegen bestehen, in allen Sa
chen der gesetzlichen Vorschrift des § 282 Abs. 2 nach
zukommen.

Die Angabe des zur Anwendung gebrachten Straf
gesetzes braucht, glaube ich, nicht in einer schulmäßigen 
Subsumtion unter den Gesetzeswortlaut zu liegen, z. B. 
daß „eine fremde bewegliche Sache weggenommen“ 
worden ist, vielmehr genügt die Angabe, daß dieser 
festgestellte Sachverhalt durch die und die Vorschrift 
des Strafgesetzbuchs usw. unter Strafe gestellt ist.

In der Sowjetunion sagten uns die Freunde: Das Ur
teil ist eine Entschließung, und ich glaube, wenn man 
vor der Frage steht: „Was muß alles in das Urteil hin
ein?“, so sollte man sich an diese Charakteristik halten. 
Mir hat jedenfalls diese Vorstellung sehr geholfen.

Besonders möchte ich auf § 223 Abs. 2 hinweisen: 
„Die Gründe des Urteils müssen in einer zusammen
hängenden Darstellung die Höhe der ausgesprochenen 
Strafe rechtfertigen“, womit das Gesetz eindeutig zum 
Ausdruck bringt, daß das gesamte Urteil die Begrün
dung der Strafzumessung enthält. Die gesamten Tat
sachen, angefangen vom Täter und seiner Charakteri
sierung, von seinen Motiven bis zu dem festgestellten 
Schaden — die Gesamtheit aller dieser Feststellungen, 
die nach Abs. 1 getroffen werden müssen, wird be
wertet. Als Folge aller dieser Feststellungen ergibt 
sich dann die Angemessenheit der Strafe, auf die er
kannt wird. Es ist kein Raum mehr für besondere 
Strafzumessungsgründe, die, losgelöst von den ein
zelnen zum Verbrechen selbst getroffenen oder jeden
falls zu treffenden Feststellungen, das Maß der Strafe 
mit selbständigen Feststellungen begründen.

Aber eins: Trotz aller Kürze und Konzentrierung 
muß das Urteil so erschöpfend und so vollständig sein, 
daß es als solches die Grundlage für die Berufungs
verhandlung geben kann, die Grundlage auch für die 
erste Entscheidung darüber, ob gegen dieses Urteil

Kassation einzulegen ist oder nicht, falls ein Be
schwerdeführer mit einem solchen Verlangen zum Ge
richt oder zum Staatsanwalt kommt. Also das Urteil 
darf nicht etwa auf Protokollseiten verweisen, son
dern muß aus sich selbst heraus verständlich sein und 
auch die Grundlage der rechtlichen Entscheidung ab
geben.

Das schließt nicht aus, daß das Urteil dabei auch 
den Aufgaben der Erziehung in dem Umfange gerecht 
wird, daß für besondere, über die schriftliche Urteils
begründung hinausgehende Ausführungen des Richters 
kein Raum mehr ist.

Dies sind nur erste Gedanken, Kollegen. Wir sind 
uns auch noch längst nicht endgültig klar und wissen 
noch nicht, ob das nächste Urteil, das aus unserer 
Beratung hervorgehen wird, uns selber befriedigen, ob 
es voll den Anforderungen genügen wird, die an unsere 
Rechtsprechung gestellt werden. Aber eine der wich
tigsten Aufgaben, die wir im nächsten halben Jahr, 
wollen wir sagen, zu lösen haben, ist die, in gemein
samer Arbeit von uns allen die neue Urteilsform zu 
finden als einen weiteren Schritt zur Festigung unserer 
Gesetzlichkeit.

Die Beantwortung der von den Versammlungsteil
nehmern gestellten zahlreichen Fragen übernahm im 
Schlußwort
Staatssekretär Dr. Toenlitz:

Es ist eine große Zahl von Fragen gestellt worden. 
Darunter waren solche, die nur örtliche Bedeutung haben 
und die deshalb jetzt nicht beantwortet werden. Wir 
werden aber auch diesen Fragen nachgehen, so daß 
eine endgültige Klärung jeder Frage, die hier gestellt 
worden ist, erfolgen wird.

Ich möchte zunächst zu den Fragen, die sich auf das 
S t r a f v e r f a h r e n  'beziehen, Stellung nehmen und 
anschließend zu den Fragen, die mit dem Referat des 
Kollegen Dr. Artzt über das Zivilverfahren Zusammen
hängen.

Eine ganze Reihe von Fragen hängt mit der neuen 
Stellung der Schöffen zusammen. Das ist auch richtig 
und notwendig, weil ja die Schöffen jetzt ein Organ 
unserer Rechtspflege von wirklich entscheidender Be
deutung geworden sind. Das bedeutet, daß wir als Mit
arbeiter der demokratischen Justiz die Aufgabe und 
die Verpflichtung haben, diese neue Stellung der 
Schöffen unserer Bevölkerung bekanntzumachen und 
die Besten unserer Werktätigen für diese Funktion zu 
begeistern. Das schließt allerdings aus, daß wir, wie es 
der erste Fragesteller hier mitteilte, an die Schöffen 
eines Gerichts eine Anfrage richten, was sie von den 
neuen Bestimmungen des Gesetzes halten, wonach sie 
jetzt zwölf Tage hintereinander am Gericht tätig sein 
sollen. Das ist ein großer Fehler, der hier gemacht wor
den ist. Wir haben die Aufgabe, dieses Gesetz zu popu
larisieren, die Menschen zu begeistern, daß sie uns 
helfen, dieses Gesetz in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Es ist also notwendig,-daß noch viel stärker als bisher 
auch von den zentralen Organen durch Einschaltung der 
Presse, durch Einschaltung der Parteien und Massenor
ganisationen diese wichtige Funktion der Schöffen po
pularisiert wird, damit die Massen unserer Bevölkerung 
erkennen, welche große Verpflichtung und welche große 
Ehre es ist, im Rahmen unserer demokratischen Justiz 
als Schöffe mitzuarbeiten.

Es ist notwendig, zu der Frage der Zahl der Schöffen' 
Stellung zu nehmen. Von der einen Seite ist hier die 
Meinung vertreten worden, daß an den kleinen Kreis
gerichten zuviel Schöffen seien, von der anderen Seite, 
daß an anderen Stellen Schöffen fehlen. Ich denke, daß 
wir hier Erfahrungen sammeln müssen und daß auf der 
Grundlage der Direktive, die das Ministerium der Justiz 
gemeinsam mit der Koordinierungsstelle für die Ver
waltungsorgane herausgegeben hat, erst einmal die Ar
beit anlaufen muß. Selbstverständlich müssen wir aus 
der Praxis die Richtigkeit dieser Anweisungen über
prüfen und sie, wenn sich Fehler herausstellen sollten, 
korrigieren.

Eine Reihe von Fragen gehen in der Richtung, wie es 
mit der Heranziehung von Jugendschöffen ist. Wir sind 
uns darüber klar, daß das Jugendgerichtsgesetz für Ju
gendschöffen bestimmte Voraussetzungen der Eignung 
vorschreibt. Das ist auch der Grund, weshalb in den
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